
 

              

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsvereinbarung 
 

der Randstundenbetreuung an Grundschulen 
 
zwischen dem Trägerverein OGS Kapellenschule e.V. und dem/den gesetzlichen Vertreter/n 
des Kindes 
 
 

Name, Vorname des/der gesetzlichen Vertreter 
 
 

Name, Vorname des Kindes 
 
 

Geburtsdatum des Kindes 
 
 

Anschrift 
 

Telefon 
 
 

Beginn der Betreuung (Monat/Jahr) 
 
 
Die Betreuung findet nicht an den beweglichen Ferientagen und in den Ferien statt. 
 
Sofern der Schule nicht bis zum 31.03. eines Jahres eine schriftliche Kündigung vorliegt, 
verlängert sich der Teilnahmezeitraum um ein weiteres Schuljahr. Nach erfolgreichem 
Abschluss der 4. Klassen endet die Vertragsdauer mit Ablauf des 31.07. (Schuljahresende), 
ohne dass es einer besonderen Kündigung bedarf.  
Der Elternbeitrag (z.Zt. 65,00 Euro) ist monatlich (12 Monate) an den Träger „OGS 
Kapellenschule e.V.“ zu zahlen, da dieser die Kinder versichert und die Fachkräfte einstellt. 
 
 
Bei Nichtzahlung des Elternbeitrages muss das Kind die Gruppe verlassen. 
 
Wenn Sie noch Fragen zur Kündigung des Vertrages in besonderen Fällen haben, wenden 
Sie sich bitte an die Vorsitzenden der OGS Kapellenschule e.V.. 
 
 
__________________ ______________________________                                       
Datum                                                               Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

Kapellenschule 
 

städt.-katholische Grundschule 
 

Dr.-Thomas-Plaßmann-Weg 10 

33335 Gütersloh 
 

05241/505 239 67 

 

 

 

 

„Gemeinsam Wege   
gehen!“ 


